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Beylage E. 4.

Höchstes Decret
vom ###en November 1820.

Verschiedene Gegenstände betreffend.

Zur landständischen Berathung sind unter
andern auch folgende Gegenstände ausgesetzt
worden, die unter dem gemeinsamen Gesichts-

DPunkt ihres Einflusses auf die landschafftlichen
Kassen-Etats zusammengestellt, dem getreuen
Vorstand zum Behuf der verfassungsmäßigen
Vorbereitung und demnächst zur einsichtigen
Erkl4rung des Landtags, hiermit vorgelegt
werden.

I. Mittelst unterthänigster Erklärungs-
schrift vom röten Dec. 1878. ertheilte der ge-

g#treue Landtag seine Zustimmung, daß für die
ausgeführte Erweiterung des Irrenhanses
zu Jena,mit Einschluß der bereits unter'm 15ten
May 1817. hierzu verwilligten 0/1 thl. 13 gr.
— die Summe von 2423 thl. 7 gr. 5 pf. in

Ausgabe verschrieben wurde.

Es ergiebt sich jedoch aus dem abschriftlich
anliegenden Berichte des Großherzogl. Land-

schaffts-Collegiums, daß diese, auf Berech-
nungen, welche dem getreuen Landtage mitge-

tyeilt worden, gegründete Verwilligungs-Sum-
menicht die richtige ist, indem der Aufwand auf
diese Baulichkeiten im Ganzen 2012 thl. 6 gr.

r10 pf. und also um r88 thl. 23 gr. 5 pf.

mehr betragen hat.

Die ständische Nachverwilligung dieser letz-
teen Summe hat demnach hiermit in Antra
gebracht werden sollen. «

2. Obgleich die zu Neustadt a. O. bestehen-

de Kreis-Deputation bereits seit mehreren Jah-
ren aufgehoben ist, so machen doch die noch zu
erledigenden Rechnungs= und Liquidatsions-Ge-
schäfte das Fertbestehen einer Expedition bis

hur beendigten Ausgleichung mit der Krone
Preußen unerläßlich. ·

Der desfallsige Aufwand beträgt, nach dem

obschriftlich hier anliegenden Bericht desGroß-
berzogl. Lam schaffts-Collegiums vom 2ysten
Sept. d. J. 24 thl. 8 gr. mehr, als im dieß-
lährigen Etat dafür ausgesetzt ist, und es wird

sich daher der getreue Landtag gewiß bewogen
finden, auf diesen Mehrberrag nach den Vor-

schlägen des Landschaffts-Collegiums Rücksicht
zu nehmen.

3. An die obenerwähnte Neustädkische Kreis-

Deputation sind verschiedene rückständige For-
derungen gemacht worden, über deren Beschaf-
fenheit der abschriftlich anliegende Landes= Di-

rectionsbericht nebst den beyfolgenden Akten,
nähere Auskunft giebt, und welche unter die 4
Klassen gebracht worden, nämlich:
1) 9626thl. 5 gr. 7pf. Forderungen welche

auf schriftliche oder
mündliche Kontrakte
gegründet sind, und

daher sobald als mög-
lich zu bezahlen wa-

renz

2) 29718 thl. 3 gr. 4pf. Forderungen, deren

baldige Vergütungin
der Billigkeit beruht;

3) 4865 thl. 9 gr.—pf.Forderungen,wel-
— che von den von Au-

ßen zu erwartenden

Geldern zu befriedi-

gen sepn möchten, und

4) 102873 thl. r0 gr. 10 pf. Forderungen, wel-
che zu compenstiren u.

niederzuschlagen sind.
Dle beyliegenden Kommissions-Akten enthal-
ten die einzelnen Bestandtheile dieser Summen.

Wenn die beträchtliche Summe unter No.

4), wie auch wohl vom getreuen Landtage bil-

lig gefunden werden wird, durch Compensa-
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tion und Niederschlagung ganzlich beseitigt und
die Befriedigung der Forderungen unter No. 3)

bis zum Eingang der von Außen zu erwarten-

den Gelder aufgeschoben bleiben mag; so ver-

langte und verlangt doch die Natur der unter

1) und 2) aufgeführten Forderungen eine an-

dere Behandlung.

Die Dringlichkeit der erstern, als einer

völlig liquiden contractmäßigen Schuld des
Kreises wird die aus den bereitesten Mitteln

der Kreis-Amortisations-Kasse bewirkte Til-

gung derselben hinlänglich rechtfertigen. Die
darauf verwendete Summe ist überdies zu ei-

nem Theile der gedachten Amortisations-Kasse

bereits zurück erstattet worden.
Gegenwärtig handelt es sich um die Frage:

ob und wie die unter No. 2) begriffenen For-

derungen, im Gesammtbetrag von 20718 thl.

3 gr. 4 pf. Bl. 3 b. und 4. der Kommissions-

Akten unter , alsbald befriedigt werden

können und sollen. Hierüber sehen Se. K. H.
der patriotischen Erklárung des getreuen Land-

tags entgegen.
4) Die in den Jahren 1790., 1804. und

1810. abgebrannten Einwohner zu Auma und

einige im gleichen Falle befindliche Einwohner
zu Wenigenauma, Zickra und Neustadt a. O.

haben, durch Versäumniß der öffentlichen Be-
hörden, denen die vorschriftsmäßigen Schritte
obgelegen, die, nach K. Sachs. Gesetzen, den
Wiederaufbauenden zu Gute kommenden Be-

gunstigungen und Befreiungen entbehrt. Die-
se bitten, unter Vorstellung ihrer beklagens-
werthen Lage und der unverschuldeten Entbeh-
rung, auf dasDringendste um desfallsige Ent-

schädigung.
Der getreue Landtag wolle diese Angelegen-

heit in gerechte Erwägung ziehen und seine bey-
fällige Erklärung dahin ertheilen, daß, wenn
die Liquiditat dieser in Anspruch genommenen
Baubegnadigungen über allen Zweifel erhoben,
auch constatirt seyn sollte, sowohl daß die

Staatskasse, vorbehältlich des Regresses an

die gefehlt habenden Behörden und Beamten,
den zur Baubegnadigung Berechtigten die Zah-
lung noch leisten müsse, als auch insbesondere,
daß wirklich ohne Rückaufrechnung andieKro-
ne Preußen die diesseitige Staats= und Land-

schafftskasse die erwähnte Zahlung zu leisten
habe, —falls nicht ohne Aobruch an sonsti-

gen etatmäßigen Kasseleistungen, aus den cur-
renten Jahres = Einnahmen der landschafftli-

chen Kassen die fragliche Zahlung entweder auf
einmal oder successiv zu prástiren wäre — die

dazu erforderliche Summe, als Theil der dem

Neustädtischen Kreie diesseitigen Antheils, zur

Last kommenden Landesschulden-Rate, passiv
aufgenommen werde.

Es versteht sich, solchen Falls, daß der
Regreß an die in der Sache schuldhaften Be-

amten dem Steuer-Fiscus nicht nur vorbehal-

ten bliebe, sondern daß das Großherzogl. Land-

schaffts-Collegium auch ihn wirklich zu neh-

men und vor Gericht zu verfolgen anzuweisen
wäre.,

5) Als im Jahre r800. die seit einigen
Jahren in die Weimarischen landschafftlichen

Kassen eingeflossenen Staatsabgaben des Am-
tec Großenrudestedt mit rückwirkender Be-

stimmung wieder an die Eisenachischen Kaf-

sen überwiesen worden, und, nach deshalb ge-
pslogener Berechnung, die Summe von 4805
thl. 4 gr. 82 pf. von dem Weimarischen an

den Eisenachischen Kreis zu gewähren verblie-

ben, entstand, da die wirkliche Abgewáhrung
dieser Summen mancherley Verzögerungen er-
litt, über den Betrag der zu leistenden Ver-

zugszinsen zwischen den beyden Abtheflungen
des Großherzogl. Landschaffts-Collegiums eine
bis jeht fortgesetzte Differenz.

Der Gegenstand beträgt im Ganzen 256
thl. 18 gr. 3 pf. und es ist zwischen den bey-

den betheiligten Behörden, zufolge des ab-

schriftlich anliegenden Berichts nebst Akten, ois
auf höchste Genehmigung, der Vergleich zu



Stande gekommen, die streitige Summe zu

theilen.
Se. K. H. wünschen auch hierüber vor Fas-

sung höchster Entschließung die Erklärung des
getreuen Landtags zu vernehmen.

Das Staats-Ministerium.

Beylage

Unterthänigste Erklärungsschrift
vom roten April 1821.

auf das höchste Decret vom 7ten
November 1820., die Erweiterung

des Irren-Instituts zu Jena, Fort-
bestehen der Expedition bey der
Kreieè-Deputation in Neustadt a/O.

und andere Gegenstände betr.

Auf das höchste Decret vom vten No-
vember 1820. mittelst welches dem getreuen

Landtage fünf Gegenstände zur Berathung
mitgetheilt werden, verfehlt derselbe nicht,
seine verfassungsmäßige Erklärung in Fol-
gendem ehrerbietigst anzugeben:

I) die zur Erweiterung des Irrenhauses

in Jena außer der bereits dazu angewiese-
nen Summe von 2423 rthlr. 7 gr. 5 gr.

annoch benöthigt gewesenen 188 rihlr. 23
gr. 5 pf. verwilligt der getreue Landtag
hiermit und da die letzterwähnte Summe be-

reits ausgezahlt worden ist, so dürfte sie
nur noch in Rechnungsausgabe zu verschrei-

ben seyn.
2) Von der Nothwendigkeit des Fortbe-

stehens einer Erpedition bey der zu Neu-

stadt aO. vormals bestandenen Kreis-De-
putation bis zur völligen Auseinandersetzung
mit der Krone Preußen, hat sich der getreue

Landtag überzeugt, und da die Quellen ver-

siegt sind, aus welchen zeither der desfallst-
ge Aufwand entnommen wurde, so verwil-

ligt er, unter anzuhoffender höchster Geneh-
migung, die dazu benöthigte Summe von

F. 4.
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jahrlich r24 rihlr. 8 gr. auf die bevorste-
hende Etats-Zeit, im Fall jene Expedition
noch so lange fortbestehen sollte.

3) Was die an die vormalige Kreis-De-

putation gemachten Anforderungen betrifft,
so sind dieselben von viererley Art, näml.

9626 rthlr. 5 gr. 7 pf.
auf schriftlichen Kontracten beruhende For-
derungen einzelner Unterkhanen. Der ge-
treue Landtag genehmigt gern, daß diese be-
reits aus dem Erlös der verkauften Maga-
zin = Vorräthe und Lazareth-Utensilien, so“

wie von g9080 Franken Vergütungsgeldern,
für die in den Jahren 1874. und 1815.

verpflegten Kaiserl. französisch. Kriegsgesan-
genen völlig bezahlt worden sind.

Ferner
32,270 rthlr. 23 gr. 4 pf.

mit Inbegriff der neuerlich hinzu gekomme-
nen 1505 rthlr. 20 gr. und ro## rthlr.,

welche die Stadt Weyda für Verpflegung
eines Exrekutions-Kommando und an Laza-

reth-Aufwand nachgewiesenermaaßen zu for-
dern hat.

Auch diese Forderung beruht auf Kon-
trakten, welche mit einzelnen Unterthanen
über Requisttionen abgeschlossen worden sind,
die sie für den ganzen Kreis übernahmen.

Da diese Summe in der an Rußland

gestellten Liquidationen mit befindlich ist,
so beruht es in der Billigkeit, und die Er-

haltung des Kredits erfordert es, daß die
einzelnen Gläubiger aus Staatsmitkteln Be-

friedigung ihrer gehörig bescheinigten Forde-
rungen erhalten, sobald die Summe der Li-

quidation entweder bezahlt, oder von der

Krone Preußen dem Großherzogthume bey
Ausgleichung der Schulden in Abrechnung
gebracht wird.

Sollte wider alles Verhoffen weder das

eine noch das andere erfolgen, so würden

die Bewohner des Neustädtischen Kreises so“
viel als zur Deckung der Forderungen nstyig


	Beylage E. 4. Höchstes Decret, verschiedene Gegenstände betreffend.

